
Teil B – Text
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBl. I S. 3786).

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 u. Abs. 3 BauGB, §§ 1,
4 und 16 BauNVO)

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind Betriebe des Beherbergungsge-
werbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch
ausnahmsweise nicht zulässig. Gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO wird bestimmt,
dass in allen Wohngebieten Ferienhäuser und Ferienwohnungen unzulässig
sind.

1.2 Für die festgesetzten Firsthöhen gilt als Bezugspunkt die Oberkante der herge-
stellten, anbaufähigen Erschließungsstraße gegenüber der Mitte der straßen-
seitigen Gebäudefront. Bei Flachdächern entspricht die Gebäudehöhe der
Firsthöhe.

2. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
In den Allgemeinen Wohngebieten (WA) gilt die abweichende Bauweise, ver-
bunden mit der Festsetzung, dass die Grenzabstände der offenen Bauweise
gelten, jedoch abweichend von der offenen Bauweise bei Gebäuden eine Län-
ge von 30,0 m nicht überschritten werden darf.

3. Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4
BauGB, §§ 12 und 14 BauNVO)

3.1 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA) ist die Errichtung von über-
dachten Kfz-Stellplätzen, Nebengebäuden i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO und
Stellplätzen für Müllbehälter im Vorgartenbereich unzulässig. Vorgartenbe-
reich ist der Bereich zwischen der öffentlichen Straße und der straßenseit i-
gen Baugrenze bzw. deren Verlängerung bis zur seitlichen Grundstücks-
grenze. Nebenanlagen sind hier auch unzulässig, wenn sie direkt an das
Hauptgebäude angebaut werden.

3.2 Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO wird die Errichtung von Kleinwindkraftan-
lagen und freistehenden Antennenmasten im gesamten Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ausgeschlossen.



4. Grünflächen; Planungen, Nutzungsregelungen, Flächen und Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft; Anpflanzen und Erhalten von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen; Artenschutz und Maßnahmen zum Ausgleich
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

4.1 Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen ist eine mehrreihige Hecke mit Überhältern in einer Breite von
mindestens 5,0 m anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind standort-
heimische Gehölzarten in den Pflanzqualitäten Sträucher 60/100 cm, 3-triebig,
Bäume Stammumfang 12/14 cm und Zweibocksicherung zu verwenden. Die
Sträucher sind im Verband 1,0 m x 1,5 m und Bäume als Überhälter in einem
Abstand von 15-20 m zu pflanzen. Es sind mindestens 5 verschiedene
Straucharten und 2 verschiedene Baumarten zu verwenden. Ein geeigneter
Schutz gegen Wildverbiss ist vorzusehen.

4.2 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Feldgehölz" ist mit
standortheimischen Baum- und Straucharten im stufigen Aufbau zu gestalten.
Es sind Pflanzen in Qualitäten Bäume als Heister 150/200 cm, Sträucher
60/100 cm, 3-triebig anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Der Anteil von
Baumgehölzen ist auf mindestens 10% festgesetzt. Die Sträucher sind im Ver-
band 1,0 m x 1,5 m zu pflanzen. Es sind mindestens 5 verschiedene Strauchar-
ten und 5 verschiedene Baumarten zu verwenden. Ein geeigneter Schutz ge-
gen Wildverbiss ist vorzusehen.

4.3 Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Streuobstwiese" ist als
extensives Grünland mit Obstgehölzen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.
Es sind alte Kultursorten in der Pflanzqualität Hochstamm mit Stammumfang
mind. 14/16 cm und Verankerung zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es ist
mindestens ein Baum je 150 m² zu pflanzen. Für die Ersteinrichtung des Grün-
landes ist eine regionaltypische Saatgutmischung zu verwenden. Ein geeigneter
Schutz gegen Wildverbiss ist vorzusehen.

4.4 Die zum Erhalt festgesetzten Einzelbäume bzw. Gehölzbestände sind dauerhaft
zu erhalten und vor jeglichen Beeinträchtigungen, die den Fortbestand
gefährden, insbesondere während der Baumaßnahmen, fachgerecht zu
schützen. Beschädigte oder abgegangene Gehölze sind gleichwertig zu
ersetzen.

4.5 Die Kfz-Stellplatzflächen sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen.
4.6 Nach Beendigung der Bauarbeiten sind baubedingte Beeinträchtigungen (wie

Bodenverdichtungen, Fahrspuren, Fremdstoffreste) zurückzunehmen.
4.7 Für alle Gehölzpflanzungen gilt eine 3-jährige Entwicklungspflege.
4.8 Pflanzliste: Überhälter: Stiel-Eiche (Quercus robur), Spitzahorn (Acer platanoi-

des, Winterlinde (Tilia cordata), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior), Heister:
Hainbuche (Carpinus betulus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Vogelkirsche
(Prunus avium), Holzapfel (Malus sylvestris), Kornelkirsche (Cornus mas), Wei-
den in Sorten (Salix ssp.), Sträucher: Weißdorn (Crataegus monogyna/ laeviga-
ta), Schlehe (Prunus spinosa), Hundsrose (Rosa canina), Schwarzer Holunder
(Sambucus nigra), Haselnuss (Corylus avellana), Heckenkirsche (Lonicera xy-
losteum), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Schneeball (Viburnum opulus),
Holzapfel (Malus sylvestris), Traubenkirsche (Prunus padus).



5. Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 LBauO M-V)
5.1 Für die Dacheindeckungen der Hauptgebäude sind nur unglasierte rote, braune

und anthrazitfarbene Dachziegel zulässig. Ebenso zulässig sind die Ausbildung
von Blecheindeckungen, begrünten oder bekiesten Dächern und die Nutzung
für nicht aufgeständerte Solaranlagen. Dächer unter 5° Dachneigung dürfen
auch mit grauen oder schwarzen Dachbahnen eingedeckt werden. Bei einge-
schossiger Bauweise ist eine Dachneigung von mindestens 15° und bei einer
zweigeschossigen Bauweise von maximal 15° zulässig.

5.2 Fassaden sind als verputzte Flächen oder mit Sichtmauerwerk auszuführen.
Außerdem sind Holzfassaden bis zu einem Anteil von 50 % der jeweiligen
Fassadenfläche zulässig. Putzfassaden sind nur als Glattputz zulässig.
Klinkerfassaden sind nur in naturroten, rotbraunen, braunen, grauen oder
anthrazitfarbenen Klinkern zulässig. Riemchen sind ebenso wie sichtbare
Rollladenkästen unzulässig.

5.3 Die Verwendung von reflektierenden Dach- oder Fassadenmaterialien ist mit
Ausnahme von Glasflächen und von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie
unzulässig. Die Verwendung von Dach- oder Fassadenmaterialien, die andere
Baustoffe vortäuschen, ist unzulässig.

5.4 Die Aufstellung oberirdischer Gas- oder Ölbehälter ist nicht zulässig.
5.5 Luftwärmepumpen müssen zur Nachbargrenze einen Abstand von mindestens

3 m einhalten.
5.6 Einfriedungen sind nur als Laubholzhecke aus heimischen Arten zulässig.

Drahtzäune sind nur innerhalb von Hecken zulässig. Die maximal zulässige
Höhe für Zäune beträgt 1,5 m. Im Bereich von Grundstücksausfahrten und
Einmündungen wird die Maximalhöhe der Einfriedungen auf 0,8 m begrenzt.

5.7 Sonstige nicht bebaute Grundstücksflächen sind als Gärten anzulegen und
dauerhaft zu pflegen. Das Anpflanzen von Koniferen ist unzulässig (Ausnahmen
sind heimische Kiefer und Eibe).

5.8 Dauerstellplätze von Müllbehältern sind mit einer blickdichten, dauerhaften
Bepflanzung, mit einer begrünten Umkleidung oder mit Rankgittern zu
versehen. Sichtschutzanlagen sind mit Rankpflanzen zu begrünen.

5.9 Werbeanlagen mit Leuchtfarben, wechselndem oder sich bewegendem Licht
sind unzulässig. Werbeanlagen sind in den WA nur an der Stätte der Leistung
bis zu einer Größe von 1,0 m² im Bereich des Erdgeschosses zulässig.

5.10.Es wird auf § 84 der LBauO M-V verwiesen, wonach ordnungswidrig handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser nach § 86 LBauO M-V erlassenen
Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100.000 € geahndet
werden.



Hinweise
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Bodendenkmale bekannt.
Werden unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies gem. § 11 Abs. 2 DSchG M-V
unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Fund und Fundstelle
sind bis zum Eintreffen eines Vertreters des Landesamtes für Kultur und
Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der
Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die
den Wert des Fundes erkennen.

Das Plangebiet ist nicht als kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht
auszuschließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus
diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen.
Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition
aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu
benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde
hinzuzuziehen. Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz hat oder Kenntnis von
Lagerstellen derartiger Mittel erhält, ist verpflichtet, dies unverzüglich der örtlichen
Ordnungsbehörde anzuzeigen.

Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkun-
gen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen
des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen kön-
nen, vermieden werden. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen für bisher unbekann-
te Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher Geruch, anormale Färbung, Aus-
tritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist
der Grundstücksbesitzer gemäß § 4 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs
verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Abfallbehörde des Landkreises
Rostock wird hingewiesen.

Der Geltungsbereich der Satzung liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone III
der "Oberflächenwasserfassung "Warnow". Die Verbote und Nutzungsbeschrän-
kungen zum Trinkwasserschutz sind zu beachten.

Zur Minimierung der Beeinträchtigungen für die Brutvogelarten der Gehölze,
Freiflächen und Gebäude sind die Entfernung der Vegetationsschicht und der
Abbruch der Gebäude gemäß § 39 BNatSchG auf den Zeitraum außerhalb der
Brutzeit (September bis März) zu beschränken.

Bei Erdarbeiten ist darauf zu achten, dass steile Böschungen vermieden und
Kabelgräben schnellstmöglich verschlossen und vorher eventuell hineingefallene
Tiere (Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben zu entfernen werden.

Innerhalb der privaten Wohnbauflächen sollte der vorhandene Baumbestand an
heimischen Gehölzen soweit möglich in die Gestaltung der Freianlagen einbezo-
gen werden.

Die in der Satzung genannten Gesetze, Normen und Richtlinien können im Bau-
amt des Amtes Warnow-West, Schulweg 1a, 18198 Kritzmow, während der Öff-
nungszeiten eingesehen werden.

Der vorliegende Vorentwurf ist nicht rechtsverbindlich. Alle Rechtsgeschäfte, die
auf Grundlage dieses Vorentwurfes getätigt werden, geschehen auf eigene Ver-
antwortung.
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